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§ 2

(1) Die AHB verkaufen die Leistungen der im § 1 ge
nannten VEB im eigenen Namen auf Rechnung die
ser VEB. Die zwischen AHB und ausländischen Part
nern im Exportvertrag vereinbarten Bedingungen, dar
unter sind auch der Valutapreis und die materielle Ver
antwortlichkeit zu verstehen, gelten unter Berücksich
tigung der in den Absätzen 2 bis 6 genannten Grund
sätze durchgängig in den Beziehungen zwischen AHB 
und VEB.

(2) Die Bezahlung der im Exportvertrag vereinbar
ten Leistungen erfolgt durch die AHB an die VEB bei 
Vorliegen der vollständigen zahlungsauslösenden Ex
portdokumente bei der Deutschen Außenhandelsbank 
AG. Der Zeitpunkt der Bezahlung beim Anlagenexport 
erfolgt gemäß § 22 der Verordnung vom 1. Juli 1965 über 
den Export von Industrieanlagen (GBl. II S. 581).

(3) Beim Verkauf der Leistungen vom Lager des 
AHB erfolgt die Bezahlung der Leistungen nach Ver
sand ab Lager.

(4) Die AHB bezahlen den VEB die Leistungen zu 
dem im Exportvertrag vereinbarten Preis, der um die 
Höhe der von den AHB zu kalkulierenden Zirkula- 
I ionskosten außerhalb der Deutschen Demokratischen 
Republik zu reduzieren ist. Zirkulationskosten außer
halb der Deutschen Demokratischen Republik werden 
in effektiv anfallender Höhe von den AHB getragen.

(5) Warenversandkosten (z. B. Frachten, Umschlag- 
und Lagerkosten im Hafen, Speditionskosten) innerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik sind von den 
VEB zu tragen.

(6) Zinserlöse aus Exportverträgen mit Zahlungs
zielen sind Einnahmen der AHB.

(7) Die AHB und die VEB haben zur Vorbereitung 
der Verträge über den Verkauf der Exporterzeugnisse 
an die ausländischen Partner eng zusammenzuarbeiten. 
Sie haben zu diesem Zweck die technischen und ökono
mischen Bedingungen, zu denen die Leistungen ver
kauft werden sollen, zu vereinbaren. Sofern die AHB 
beim Abschluß des Exportvertrages von den mit den 
VEB vereinbarten Bedingungen aus ökonomischen oder 
handelspolitischen Gründen abweichen müssen, haben 
sie dazu die Zustimmung der VEB einzuholen.

§3

(1) Die Verrechnung der Erlöse und Kosten zwischen 
AHB und VEB erfolgt in Mark der Deutschen Demo
kratischen Republik. Die Umrechnung von ausländi
scher Währung in Mark (Valutagegenwert) erfolgt nach 
den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Den AHB werden entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Deutsche Außenhandelsbank 
AG Richtungskoeffizienten gewährt.

(3) Die VEB erhalten vom AHB den Valutagegen
wert zuzüglich Richtungskoeffizient. Die Richtungs- 
koefflzienten sind auf den Valutagegenwert des im 
Exportvertrag vereinbarten Preises abzüglich der kal
kulierten Zirkulationskosten außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik zu beziehen.

(4) Alle weiteren Erlöse und Kosten aus dem Export
vertrag, die in Übereinstimmung mit den Festlegun
gen des § 2 von den VEB übernommen werden, sind 
zum Zeitpunkt ihrer Belastung bzw. Gutschrift von 
den AHB an die VEB weiterzuberechnen bzw. gutzu
schreiben.

(5) In den Rechnungen der VEB an die AHB ist der 
Rechnungsbetrag in Mark wie folgt auszuweisen:

Valutagegenwert des im Exportvertrag verein
barten Preises der Leistungen (a)

•
./. Valutagegenwert der kalkulierten Zirku

lationskosten außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik (b)

+ Richtungskoeffizient auf (a ./. b)

./. Handelsspanne des AHB.

In den Rechnungen ist außerdem der Industriepreis 
(Industrieabgabepreis bzw. Betriebspreis) je Erzeug
nisposition entsprechend der Liefer- und Leistungs
nomenklatur auszuweisen.

«
§4

(1) Die VEB bilden ein einheitliches Betriebsergebnis, 
das sich zusammensetzt aus

— dem Ergebnis aus abgesetzter Warenproduktion und 
sonstigem Umsatz

— dem Ergebnis aus Export

— dem Erlös aus Exportstimulierungsmitteln.

(2) Das Ergebnis aus abgesetzter Warenproduktion 
und sonstigem Umsatz ist die Differenz zwischen den 
Kosten und Erlösen der abgesetzten Warenproduktion 
und des sonstigen Umsatzes zu Industriepreisen.

(3) Das Ergebnis aus Export ist die Differenz zwi
schen Exporterlösen und Exportkosten. Die inhaltliche 
Bestimmung der zu planenden sowie der abzurechnen
den Exporterlöse und Exportkosten erfolgt in der An
lage 2 zu dieser Anordnung.

(4) Der Erlös aus Exportstimulierungsmitteln wird 
bei Gewährung von Exportrückvergütung, Exportförde
rungsprämie und Exportstützungen gebildet.

§5

(1) Exportrückvergütungen können den VEB für den 
Export von Finalerzeugnissen als zeitlich begrenzte 
Beträge gewährt werden, wenn die in die Selbstkosten 
des Finalerzeugnisses eingehenden Industriepreise für 
Rohstoffe und Zulieferungen aus volkswirtschaftlichen 
Gründen wesentlich über den Weltmarktpreisen liegen 
und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Finalerzeug
nisses beim Export beeinträchtigt wird.

(2) Bei der Gewährung der Exportrückvergütung ist 
davon auszugehen, daß das Interesse der Finalprodu
zenten an der Senkung der Kosten und Preise nicht 
geschmälert wird.

(3) Die Exportrückvergütung für Rohstoffe und Zu
lieferungen ist nach der vom Amt für Preise heraus
gegebenen Nomenklatur zur berechnen.

(4) Die Exportrückvergütung ist an den Exportumsatz 
der im Abs. 1 genannten Finalerzeugnisse zu binden.


